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Beschlussempfehlung 

Hannover, den 12.11.2025 

Ausschuss für Haushalt und Finanzen 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2025 (Nachtragshaushalts- 
gesetz 2025) und der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 19/7915 neu 

Berichterstattung: Abg. Dr. h. c. Björn Thümler (CDU) 

(Es ist ein schriftlicher Bericht vorgesehen.) 

Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen empfiehlt dem Landtag, den Gesetzentwurf der Landes-
regierung in der Drucksache 19/7915 neu mit den aus der Anlage ersichtlichen Änderungen anzu-
nehmen. 

Dr. h. c. Björn Thümler 
Vorsitzender 
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Gesetz  Gesetz  

zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2025 

(Nachtragshaushaltsgesetz 2025) und 

der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung 

zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2025 

(Nachtragshaushaltsgesetz 2025) und 

der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung 

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des Haushaltsgesetzes 2025 Änderung des Haushaltsgesetzes 2025 

Das Haushaltsgesetz 2025 vom 13. Dezember 2024 

(Nds. GVBl. 2024 Nr. 117) wird wie folgt geändert: 

unverändert

1. In § 1 Satz 1 wird die Angabe „44 407 599 000“ 

durch die Angabe „45 569 299 000“ ersetzt. 

2. In § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a wird die Angabe 

„1 515 700 000“ durch die Angabe „2 093 400 000“ 

ersetzt. 

3. Die Anlage 1 (Gesamtplan) erhält die als Anlage

beigefügte Fassung. 

4. Die Einzelpläne 03, 08, 13 und 20 werden nach 

Maßgabe des Nachtrags geändert. 

Artikel 2 Artikel 2 

Änderung der Niedersächsischen  

Landeshaushaltsordnung 

Änderung der Niedersächsischen  

Landeshaushaltsordnung 

Die Niedersächsische Landeshaushaltsordnung in 

der Fassung vom 30. April 2001 (Nds. GVBl. S. 276), zu-

letzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom  

13. Dezember 2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 118), wird wie 

folgt geändert: 

Die Niedersächsische Landeshaushaltsordnung in 

der Fassung vom 30. April 2001 (Nds. GVBl. S. 276), zu-

letzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom  

13. Dezember 2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 118), wird wie 

folgt geändert: 

1. § 18 a wird wie folgt geändert: 1. § 18 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1 und 

wie folgt geändert: 

aa) unverändert

aaa) Nach dem Wort „ist“ wird das Wort 

„grundsätzlich“ eingefügt. 

bbb) Das Komma und die Worte „soweit 

sich aus den §§ 18 b und 18 c nichts 

anderes ergibt“ werden gestrichen. 

bb) Es werden die folgenden Sätze 2 und 3 

angefügt: 

bb) Es werden die folgenden Sätze 2 und 3 

angefügt: 

„2Satz 1 ist entsprochen, wenn die Ein-

nahmen aus Krediten den aufgrund 

§ 2 des Strukturkomponente-für-Länder-

„2Satz 1 ist entsprochen, wenn die Ein-

nahmen aus Krediten die gemäß dem 

Gesetz nach Artikel 109 Abs. 3 Satz 7 
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Gesetzes vom [einsetzen: Tag der Aus-

fertigung durch den Bundespräsidenten]

(BGBl. 2025 I Nr. [einsetzen: Nummer 

des BGBl. I, in dem das Strukturkompo-

nente-für-Länder-Gesetz, Gesetzentwurf 

der Bundesregierung in BR-Drs. 315/25, 

verkündet wurde]) bestimmten Betrag 

nicht überschreiten. 3Der Haushalt kann 

zusätzlich durch Einnahmen aus Kredi-

ten unter den Voraussetzungen der 

§§ 18 b und 18 c ausgeglichen werden.“ 

des Grundgesetzes für Niedersachsen 

festgelegte Kreditobergrenze nicht 

überschreiten. 3Zusätzlich kann der 

Haushalt unter den Voraussetzungen der 

§§ 18 b und 18 c durch Einnahmen aus 

Krediten ausgeglichen werden.“ 

b) Im einleitenden Satzteil des Absatzes 2 wer-

den die Worte „ohne Einnahmen aus Krediten“ 

durch die Worte „nach Absatz 1“ ersetzt. 

b) Im einleitenden Satzteil des Absatzes 2 wer-

den die Worte „ohne Einnahmen aus Krediten“ 

durch die Angabe „nach Maßgabe des Absat-

zes 1“ ersetzt. 

2. § 18 d wird wie folgt geändert: 2. § 18 d wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: a) unverändert

„§ 18 d 

Abweichende Kreditaufnahme, 

Tilgungskonto, Kontrollkonto“. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„1Im Abschluss des Haushaltsjahres er-

mittelt das Finanzministerium, in welcher 

Höhe die festgestellte Kreditaufnahme im 

Haushaltsjahr von der Kreditaufnahme 

abweicht, die in dem betreffenden Haus-

haltsjahr nach den §§ 18 a und 18 b zu-

lässig war.“ 

„1Im Haushaltsabschluss ermittelt das 

Finanzministerium, in welcher Höhe die 

festgestellte Kreditaufnahme im Haus-

haltsjahr von der Kreditaufnahme ab-

weicht, die in dem betreffenden Haus-

haltsjahr nach den §§ 18 a und 18 b zu-

lässig war.“ 

bb) Satz 3 wird gestrichen. bb) unverändert

c) Es wird der folgende neue Absatz 2 eingefügt: c) Es wird der folgende neue Absatz 2 eingefügt: 

„(2) 1Das Finanzministerium führt ein Til-

gungskonto zum Nachweis der Aufnahme und 

Tilgung von Krediten nach Artikel 71 Abs. 4 

Satz 1 der Niedersächsischen Verfassung. 
2Hierauf sind fortlaufend zu erfassen 

„(2) 1Das Finanzministerium führt ein Til-

gungskonto zum Nachweis der Aufnahme und 

Tilgung von Krediten nach Artikel 71 Abs. 4 

Satz 1 der Niedersächsischen Verfassung. 
2Hierauf sind fortlaufend zu erfassen 

1. Kreditaufnahmen nach Artikel 71 Abs. 4 

Satz 1 der Niedersächsischen Verfas-

sung,  

1. unverändert

2. im Haushaltsplan berücksichtigte Til-

gungsraten, die sich aus einem Be-

schluss nach Artikel 71 Abs. 4 Satz 4 der 

Niedersächsischen Verfassung ergeben, 

2. unverändert
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3. Rückführungen aus dem Sondervermö-

gen zur Bewältigung der Auswirkungen 

der COVID-19-Pandemie in den Haus-

halt des Landes nach § 3 Abs. 3 des Ge-

setzes über das Sondervermögen zur 

Bewältigung der Auswirkungen der CO-

VID-19-Pandemie, 

3. Mittel des Sondervermögens zur Bewäl-

tigung der Auswirkungen der COVID-19-

Pandemie, die dem Haushalt des Lan-

des nach § 3 Abs. 3 des Gesetzes über 

das Sondervermögen zur Bewältigung 

der Auswirkungen der COVID-19-Pande-

mie zur Tilgung der nach Artikel 71 

Abs. 4 der Niedersächsischen Verfas-

sung aufgenommenen Kredite zuge-

wiesen werden, 

4. im Haushaltsabschluss nicht in Anspruch 

genommene Kreditermächtigungen, so-

weit nicht im Haushaltsjahr Kredite nach 

§ 18 a Abs. 2 oder § 18 b Abs. 1 Nr. 2 zu 

tilgen sind oder Kredite nach § 18 b 

Abs. 1 Nr. 1 in Anspruch genommen wer-

den.“ 

4. ein Betrag in Höhe der im Haushaltsab-

schluss nicht in Anspruch genommenen

Kreditermächtigungen __________ (jetzt 

in den Sätzen 3 bis 5). 

3Soweit aufgrund der Fortschreibung der 

zulässigen Kreditaufnahme im Haushalts-

abschluss Kredite nach § 18 a Abs. 2 zu tilgen 

sind, wird der Betrag nach Satz 2 Nr. 4 ent-

sprechend vermindert. 4Soweit nach § 18 b 

Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 4 nach § 18 b Abs. 1 

Nr. 1 aufgenommene Kredite zu tilgen sind, 

gilt Satz 3 entsprechend. 5Ist nach § 18 b 

Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 4 die Aufnahme von 

Krediten zulässig, so wird der Betrag nach 

Satz 2 Nr. 4, gegebenenfalls in Verbindung 

mit Satz 3, nur auf dem Tilgungskonto er-

fasst, soweit er den Betrag dieser zulässi-

gen Kreditaufnahme übersteigt.“ 

d) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie 

folgt geändert: 

d) unverändert

aa) Es wird der folgende neue Satz 1 einge-

fügt: 

„1Das Finanzministerium führt ein Kon-

trollkonto, auf dem der um die in Absatz 2 

Satz 2 genannten Beträge bereinigte Ab-

weichungsbetrag nach Absatz 1 Satz 1 

fortlaufend zu erfassen ist.“ 

bb) Der bisherige Satz 1 wird Satz 2 und er-

hält folgende Fassung: 

„2Ist der Saldo des Kontrollkontos nega-

tiv, so ist auf einen Ausgleich hinzuwir-

ken.“ 

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 
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3. In § 18 e Satz 2 werden nach dem Wort „Kontroll-

konto“ die Worte „und dem Tilgungskonto“ einge-

fügt. 

3. In § 18 e Satz 2 werden nach dem Wort „dem“ die 

Worte „Tilgungskonto und dem“ eingefügt und es 

wird das Wort „Abweichungen“ durch das Wort 

„Beträge“ ersetzt. 

Artikel 3 Artikel 3 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 

in Kraft. 

unverändert
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(Verteilt am 13.11.2025) 
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